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Die Grünliberalen fordern, dass im Rahmen der Aufgaben- und Finanzreform das AKV-Prinzip stärker beachtet wird. 
Unsere im Rahmen der Vernehmlassung eingebrachten Vorschläge dazu wurden jedoch leider nicht berücksichtigt. Bei 
der Neugestaltung der Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden unterstützen die Grünliberalen zwar die stärkere 
Rolle des Kantons im Wasserbau und den 50:50-Kostenteiler bei den Volksschulen. Die vom Regierungsrat 
vorgeschlagenen Kompensationsmassnahmen (Finanzierung der Ergänzungsleistungen und der Prämienverbilligungen 
für Sozialhilfeempfänger zu 100% durch die Gemeinden, Mehrabschöpfung des Kantons bei den Sondersteuern) lehnen 
die Grünliberalen jedoch ab.  

Die Kompensationsmassnahmen verstossen in krasser Weise gegen das AKV-Prinzip, wonach Aufgabenkompetenz, 
Ausgabenverantwortung und Finanzierung auf der gleichen staatlichen Ebene angesiedelt sein sollen. Ansonsten besteht 
die Gefahr von Fehlentscheiden und Mehrausgaben. Ausserdem sind die vorgeschlagenen Kompensationsmassnahmen 
zu einem grossen Teil für die grossen Verwerfungen zwischen den Gemeinden mitverantwortlich. Stattdessen schlagen 
die Grünliberalen einen deutlich höheren Steuerfussabtausch vor, wobei die Gemeinden das Ausmass der Steuersenkung 
individuell festlegen sollen. 

Die Vorschläge im Einzelnen 
Die Grünliberalen schlagen eine Aufgaben- und Finanzreform gemäss folgenden Punkten vor: 

1. Das AKV-Prinzip soll eingehalten werden. Wenn der Kanton neue Aufgaben oder bei einer Aufgabe mehr 
Kompetenzen und höhere Kostenanteile übernimmt, so soll er auch seine finanzielle Verantwortung wahrnehmen 
und die Finanzierung gewährleisten. 

2. Werden die Gemeinden von Aufgaben entlastet, so sind sie in der Lage, ihre eigenen Steuerfüsse so zu 
reduzieren, dass für die Steuerzahler im Durchschnitt möglichst keine Mehr- oder Minderbelastung resultiert. Die 
Gemeindeautonomie ist jedoch zu respektieren und den Gemeinden sollen keine Vorgaben zum Steuerfuss 
gemacht werden. 

3. Die Aufgaben- und Finanzreform umfasst grundsätzlich: 

a. die Totalrevision des Wasserbaugesetzes. 

b. einen neuen Bildungskostenteiler von 50:50 zwischen Kanton und Gemeinden 

c. Anpassungen am Lastenausgleich, die sich durch die Totalrevision des Wasserbaugesetzes und den neuen 
Bildungskostenteiler ergeben. 

d. die Anpassungen am Finanz- und Lastenausgleich gemäss den Empfehlungen des Wirkungsberichts 2017 

4. Die Reform ist haushaltsneutral umzusetzen, indem die höheren Ausgaben des Kantons durch eine Erhöhung des 
Staatssteuerfusses finanziert werden. Die Gemeinden reduzieren entsprechend ihre Steuerfüsse so, dass die 
Reform auch für sie haushaltsneutral ausfällt. Den Gemeinden sollen jedoch vom Kanton keine Steuerfüsse 
vorgeschrieben werden (siehe auch Ziffer 2). 

5. Es ist eine Globalbilanz zu erstellen, welche die Be- und Entlastungen der Finanz- und Aufgabenreform für den 
Kanton, die Gemeinden insgesamt und für jede einzelne Gemeinde aufzeigt. Weitere Reformprojekte wie z.B. die 
Steuergesetzrevision 2020 oder die Auswirkungen der STAF des Bundes werden nicht in die Globalbilanz 
miteinbezogen. 

In den folgenden Abschnitten werden diese Vorschläge vertieft kommentiert. 
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1. Das AKV-Prinzip soll besser eingehalten werden. 
Das Subsidiaritätsprinzip, das AKV-Prinzip und das Äquivalenzprinzip sind im Föderalismus grundlegende Konzepte für 
eine sinnvolle Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden. Der Regierungsrat betrachtet deshalb diese Prinzipien 
zu Recht als Grundlage für die Aufgaben- und Finanzreform und definiert sie in seiner Botschaft zur AFR181: 

Subsidiaritätsprinzip: Die Aufgaben sollen von den Gemeinden, der untersten Stufe des Gemeinwesens, erledigt 
werden, solange diese in der Lage sind, die Aufgaben zu lösen. Der Kanton übernimmt nur Aufgaben, wenn diese von 
den Gemeinden nicht (mehr) erfüllt werden können.  

AKV-Prinzip: Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung müssen in einer Hand vereinigt sein. Wer die 
Aufgabenkompetenz hat, soll auch die Ausgabenverantwortung tragen und für die Finanzierung aufkommen müssen, die 
Befugnis zur Ausgestaltung der Aufgabe haben und für den Vollzug verantwortlich sein. Es sollen eindeutige 
Zuständigkeiten erreicht und Transferläufe vermieden werden. 

Äquivalenzprinzip: Lassen sich Aufgaben nicht eindeutig einer Staatsebene zuteilen (Verbundaufgaben), sind diese 
von den beteiligten Staatsebenen gemeinsam zu tragen. Beiträge an Verbundaufgaben sollen auf der Basis von 
Normalkosten, Output-orientiert und gemäss einem Schlüssel erfolgen, der den Einfluss des Kantons oder der Gemeinde 
auf das Leistungsangebot widerspiegelt. 

Bereits heute verletzt der Kanton Luzern das AKV-Prinzip und das Äquivalenzprinzip stark. So sind z.B. die Gemeinden 
verpflichtet, einen Beitrag pro Einwohner für die Finanzierung der Prämienverbilligungen und der Ergänzungsleistungen 
zu zahlen, obwohl sie bei diesen Aufgaben keinerlei Entscheidungskompetenzen haben. Sie werden einfach zur Kasse 
gebeten. Die Pro-Kopf-Beiträge sind zudem unsolidarisch, indem sie in finanzschwächeren Gemeinden eine im Vergleich 
zum Steuersubstrat deutlich stärkere Mehrbelastung bewirken als in finanzstarken Gemeinden. Sie tragen deshalb 
wesentlich zu den grossen Steuerbelastungsunterschieden im Kanton bei. 

Die Totalrevision des Wasserbaugesetztes und der Kostenteiler 50:50 bei der Volkschulbildung gehen zwar in die richtige 
Richtung, indem die drei Prinzipien deutlich besser eingehalten werden. Mit den vom Regierungsrat beantragten 
Kompensationsmassnahmen in der AFR18 macht der Regierungsrat jedoch diese Verbesserungen sogleich wieder zu 
Nichte. So wären die Gemeinden in der Zukunft verpflichtet, die Ergänzungsleistungen und die Prämienverbilligungen zur 
wirtschaftlichen Sozialhilfe vollumfänglich mit einem Beitrag pro Einwohner zu finanzieren, ohne hier auch nur ein Minimum 
an Entscheidungskompetenzen zu haben. Die Grünliberalen lehnen deshalb die Kompensationsmassnahmen in der AFR 
18 ab, weil sie das AKV-Prinzip und das Äquivalenzprinzip fundamental missachten. 

2. Senkung des Steuerfusses in den Gemeinden 
Übernimmt der Kanton vermehrt staatliche Aufgaben, so werden in der Regel die Gemeinden finanziell entlastet. Als 
Kompensation dazu können die Gemeinden ihre Steuerfüsse senken. Den Gemeinden soll jedoch die Reduktion nicht 
vorgeschrieben werden. Denn dies wäre ein schwerwiegender Eingriff in die Gemeindeautonomie. Die Gemeinden sollen 
selber gemäss den individuellen Auswirkungen der Aufgabenreform auf ihren eigenen Haushalt entscheiden, wie stark sie 
die Steuern senken wollen. In der Regel können bei wegfallenden Aufgaben die finanzschwächeren Gemeinden die 
Steuern stärker senken als die finanzstärkeren. Die Aufgabenverschiebung kann deshalb von den Gemeinden dazu 
genutzt werden, die Steuerbelastungsunterschiede zwischen ihnen zu reduzieren. Ausserdem benötigen sie weniger 
Finanzausgleich, was sowohl dem Kanton als auch den ressourcenstarken Gemeinden zu Gute kommt. 

3. Umfang der Aufgabenreform 
Die Aufgabenreform soll nur diejenigen Elemente umfassen, welche eindeutig zu einer Verbesserung des 
Subsidiaritätsprinzips, des AKV-Prinzips und des Äquivalenzprinzips führen. Das ist gemäss der Auffassung der 
Grünliberalen bei der Totalrevision des Wasserbaugesetztes und beim Kostenteiler 50:50 beim Aufwand für die 
Volksschulbildung der Fall. Grundsätzlich müssten weitere Aufgaben und Finanzierungsschlüssel hinsichtlich ihrer 
Vereinbarkeit mit den Prinzipien des Föderalismus überprüft werden. Dies kann jedoch gut in einer zweiten Etappe 
erfolgen. 

Durch die Totalrevision des Wasserbaugesetztes und den neuen Kostenteiler bei der Volksschulbildung werden die 
Gemeinden entlastet. Ihre geografisch-topografischen und soziodemografischen Sonderlasten werden kleiner, weshalb es 
korrekt ist, den Lastenausgleich zu reduzieren. Zusätzliche Anpassungen am System des Finanzausgleichs, welche über 
die Empfehlungen des Wirksamkeitsberichts hinausgehen, sind jedoch nicht notwendig. Insbesondere ist es nicht 
zielführend, am Ressourcenausgleich nur deswegen Anpassungen bei der Berechnung der Ausgleichskriterien 
vorzunehmen, nur damit die Globalbilanz ausgeglichen ist. 
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Andererseits sollen die Ergebnisse des Wirkungsberichts berücksichtigt werden. Die Trennung von Ressourcen- und 
Lastenausgleich ist eine der grundlegenden Anforderungen an ein effizientes, transparentes Finanzausgleichssystem. Die 
vom Regierungsrat vorgeschlagene Entflechtung von Zentrumslasten und horizontalem Ressourcenausgleich ist deshalb 
zu begrüssen. Die Kompensation durch eine Erhöhung des Infrastrukturlastenausgleichs ist jedoch notwendig und deshalb 
ebenfalls zu unterstützen. Ansonsten würden die Zentrumsgemeinden netto belastet. Angesichts der hohen Belastung der 
Zentrumsgemeinden ist sogar eine Verdoppelung des Infrastrukturlastenausgleich angezeigt. Ebenfalls ausdrücklich zu 
unterstützen ist aus dem gleichen Grund im Bildungslastenausgleich die Aufhebung der Koppelung mit den Ressourcen 
der Gemeinden. 

4. Haushaltsneutrale Umsetzung 
Gemäss dem AKV-Prinzip soll der Kanton bei Aufgaben, bei denen er die Verantwortung trägt und über welche er 
bestimmen kann, auch für deren Finanzierung zuständig sein soll. Übernimmt der Kanton von den Gemeinden Aufgaben, 
so sind diese mit einer Erhöhung des Steuerfusses zu finanzieren, und nicht mit höheren, durch das AKV-Prinzip nicht 
gerechtfertigten Kostenteilern bei anderen Aufgaben. Die Gemeinden sollen im Gegenzug ihre Steuerfüsse reduzieren, so 
dass im Durchschnitt die Steuerpflichtigen nicht stärker belastet werden. Natürlich kann dies nicht für jeden einzelnen 
Steuerzahler sichergestellt werden. Die Gemeinden habe es jedoch in der Hand, an der Urne oder an der 
Gemeindeversammlung eine für ihre Bevölkerung und ihre Aufgaben zweckmässige und ausgewogene Steuersenkung zu 
beschliessen. Auf eine kantonale Vorgabe für die Reduktion der Gemeindesteuerfüsse soll deshalb verzichtet werden. 

Durch den Steuerfussabtausch sinkt der mittlere Steuerfuss der Gemeinden um rund 0,3 Einheiten. Das hat Auswirkungen 
auf den Finanzausgleich, da die durchschnittliche Steuerkraft der Gemeinden sinkt. Das Mindestausstattungsziel von 86,4 
Prozent für jede Gemeinde kann deshalb mit rund 10 Prozent weniger finanziellen Mitteln erreicht werden als heute. 
Dadurch werden der Kanton und die ressourcenstarken Gemeinden entlastet, ohne dass die Solidarität abnimmt. Denn 
durch die Aufgabenreform müssen die Gemeinden deutlich weniger Aufgaben finanzieren als heute, wodurch sie auch 
weniger finanzielle Mittel und weniger Finanzausgleich benötigen. Wird zusätzlich die horizontale Abschöpfung von heute 
25 Prozent auf 15 Prozent reduziert, so resultiert durch sämtliche Anpassungen am Finanz- und Lastenausgleich für den 
Kanton eine Nettoentlastung in der Höhe von rund 5 Millionen und für die Gemeinden eine entsprechende Nettobelastung. 

5. Globalbilanz 
Die Globalbilanz soll sich auf diejenigen Elemente beschränken, welche auch tatsächlich Gegenstand der Aufgaben- und 
Finanzreform sind. Werden die finanziellen Auswirkungen von sachfremden Vorlagen miteinbezogen, so verfälscht dies 
das Gesamtbild. Die Grünliberalen haben für ihre Reformvorschläge einen Entwurf einer Globalbilanz erstellt. Sie zeigt für 
den Kanton, die Gesamtheit der Gemeinden und für jede einzelne Gemeinde die geschätzten finanziellen Auswirkungen.  

Die neue Aufgabenteilung führt zu einer starken finanziellen Entlastung bei sämtlichen Gemeinden. Im Vergleich zur 
Steuerkraft ist diese Entlastung jedoch vor allem bei den ressourcenschwächsten Gemeinden relativ hoch. So wären 
einzelne ressourcenschwache Gemeinden in der Lage, ihren Steuerfuss um mehr als 0,4 Einheiten zu senken. In den 
meisten ressourcenstärkeren Gemeinden liegt das Spektrum einer haushaltsneutralen Steuersenkung zwischen 0,2 und 
0,3 Einheiten. Dadurch würden sich die Steuerbelastungsunterschiede zwischen den Gemeinden markant reduzieren. 

Weitere Auswirkungen 
Der Kanton Luzern zählt heute zur Minderheit der Kantone, in welchen der durchschnittliche Steuerfuss der Gemeinden 
(2,04 Einheiten) deutlich über jenem des Kantons (1,6 Einheiten) liegt. Das Verhältnis zwischen Gemeindesteuerfuss und 
Kantonssteuerfuss beträgt 128 Prozent, während der Median der Kantone bei 90 Prozent liegt. Mit dem 
Steuerfussabtausch wendet sich das Blatt. Der kantonale Steuerfuss steigt auf 1,9 Einheiten, während der 
durchschnittliche Gemeindesteuerfuss auf rund 1,7 Einheiten sinkt. Es erfolgt eine Angleichung des Verhältnisses an den 
Schweizer Median. 

Durch den Steuerfussabtausch verändert sich deshalb auch das Verhältnis zwischen der Grenzsteuerbelastung des 
Kantons und der Gemeinden. Die Grenzsteuerbelastung des Kantons steigt, während jene der Gemeinden sinkt. Dies hat 
Auswirkungen auf das Verhältnis zwischen Grenzsteuerbelastung und Grenzabschöpfung des nationalen 
Ressourcenausgleichs, welches zu einem Fehlanreiz bei der Ansiedelung neuer Unternehmen führen kann. Durch den 
höheren Steuerfuss des Kantons wird die Problematik leicht entschärft, insbesondere auch in Kombination mit dem 
Umstand, dass der Ressourcenindex des Kantons weiter steigt, wenn die kantonale Steuerstrategie erfolgreich ist, und 
dass mit der Steuergesetzrevision des Bundes die Unternehmensgewinne im Ressourcenpotenzial tiefer gewichtet 
werden. 

  



 

Zusammenzug Entwurf Globalbilanz gemäss Vorschlag glp 

 
 

 



 

Entwurf Globalbilanz gemäss Vorschlag glp – Aufgabenteilung 

 



 

Entwurf Globalbilanz gemäss Vorschlag glp – Finanzausgleich, Steuerfussabtausch und Total 
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